
Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH 

 

Hygienekonzept Stadtführungen 2022 für bis zu 20 Personen 

Allgemeines: 

1. Die maximale Teilnehmerzahl für die Durchführung von Stadtführungen, die die Stadt-

marketing GmbH Schwerin veranstaltet, wird derzeit mit 19 Personen zzgl. der 

Gästeführer:innen festgelegt. Die Teilnehmerzahl kann bei steigenden Fallzahlen kurzfristig 

heruntergesetzt werden. 

 

2. Die Teilnahme ist nur mit Ticket und der Angabe von Name, Telefonnummer und Adresse 

möglich. Diese Angaben sind direkt beim Ticketkauf anzugeben. Der Ticketverkauf erfolgt 

über das Onlinebuchungssystem Regiondo via schwerin.de, Get your guide oder direkt in 

der Tourist-Information. Ein Ticketerwerb beim Gästeführer ist aktuell nur bei der 

Nachtwächterführung möglich. 

 

3. Damit eventuelle Infektionsketten nachvollzogen werden können, werden bei Ticketbuchung 

alle Gastdaten aufgenommen. Nach Möglichkeit sollen sich die Gäste über den QR Code 

Luca direkt bei dem/r Gästeführer:in registrieren. Bei Gruppenführungen wird eine 

Teilnehmerliste durch den Auftraggeber erstellt. 

 

4. Alle Führungen werden bis auf Weiteres nur im Außenbereich vorgenommen, ein Besuch im 

Inneren von Sehenswürdigkeiten ist aktuell nicht möglich. 

 

5. Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten, sowie Gäste mit 

unspezifischen Symptomen jeder Schwere dürfen momentan leider nicht teilnehmen. 

 

6. Die allgemeinen Hygieneregeln (Abstandsgebot, Berührungen vermeiden, „Hust-und Nie-

setikette“, Handhygiene) sind von Gästeführer:innen und Gästen einzuhalten. 

 

7. Personen, die Risikogruppen angehören, können nach eigenem Ermessen an den Führun-

gen teilnehmen. 

 

8. Wenn Personen der Gruppe die Hygiene-und Abstandsregeln auch nach Aufforderung nicht 

einhalten sollten, kann der Gästeführer zum Schutz der anderen Gäste und sich selbst, die 

entsprechenden Personen bitten, die Gruppe zu verlassen. 

 

9. Während der Führungen sind hinreichend große Abstände einzuhalten (1,5 Meter für 

Personen, die nicht zu einem Haushalt gehören). Sollte dieses nicht möglich sein, ist eine 

Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2-oder OP-Maske) zu tragen. 

 

 

Schwerin, 03.02.2022 I Martina Müller I Geschäftsführerin 


